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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Nach dem Nationalrat nahm im Herbst 2016 auch der Ständerat eine Motion der RK-NR
für einheitliche Bestimmungen zum Strafvollzug bei gefährlichen Tätern an. Die
Minderheit der vorberatenden RK-SR, bestehend aus Daniel Jositsch (sp, ZH), Robert
Cramer (gp, GE) und Thomas Minder (parteilos, SH) konnte – mit Hilfe eines flammenden
Plädoyers von Karin Keller-Sutter (fdp, SG) – eine Ratsmehrheit von 28 zu 14 Stimmen
davon überzeugen, dass mit der Überweisung dieses Vorstosses ein Beitrag an die
öffentliche Sicherheit geleistet werden kann. Damit ist der Bund beauftragt, Kriterien
und Mindeststandards für den Umgang mit gefährlichen Tätern festzulegen. 1

MOTION
DATUM: 29.09.2016
KARIN FRICK

Die Einführung einer Kronzeugenregelung im Schweizer Strafrecht war das Ziel einer
Motion Janiak (sp, BL), mit welcher sich der Ständerat im Dezember 2016 befasste.
Janiak war mit dem Vorstoss dem von der Bundesanwaltschaft in ihrem
Tätigkeitsbericht 2015 geäusserten Wunsch nachgekommen, der Gesetzgeber möge
sich mit der Idee einer Kronzeugenregelung für die Schweiz auseinandersetzen. Das
Schweizer Strafgesetzbuch kennt heute für den Straftatbestand der kriminellen
Organisation die sogenannte kleine Kronzeugenregelung. Dies bedeutet, dass das
Gericht Mitgliedern krimineller Organisationen für ihre Kooperation mit den
Strafverfolgungsbehörden eine Strafmilderung nach freiem Ermessen zusprechen kann.
Für Personen, die durch ihre Mitwirkung in einem Strafverfahren gefährdet sind, sind
ausserdem Zeugenschutzprogramme im Sinne des Bundesgesetzes über den
ausserprozessualen Zeugenschutz vorgesehen. Die bestehenden Instrumente der
Strafverfolgung reichten nach Ansicht des Motionärs für die wirksame Bekämpfung von
mafiösen und terroristischen Organisationen aber nicht aus, was sich zuletzt auch bei
den Thurgauer Mafia-Fällen gezeigt habe. Darüber hinaus sei der Dienst ÜPF auch mit
dem revidierten BÜPF nur sehr eingeschränkt in der Lage, die Kommunikation von
kriminellen Organisationen zu überwachen, da sich diese verschlüsselter
Kommunikationsmittel bedienten, die so sicher seien, dass selbst der Anbieter die
übermittelten Informationen nicht entschlüsseln könne. Der Kronzeuge habe als Insider
jedoch das notwendige Wissen, um solche intransparenten Strukturen aufzubrechen,
und sei daher ein unabdingbares Mittel zur Bekämpfung krimineller und terroristischer
Organisationen, argumentierte der Motionär. Sein Parteikollege Daniel Jositsch (sp, ZH)
betonte hingegen die Fehleranfälligkeit von Kronzeugenaussagen und äusserte
rechtsstaatliche Bedenken. In der offenen Formulierung der Motion – sie schlägt keine
konkreten Massnahmen vor – sah die Ständekammer jedoch auch eine Chance, die
Vorteile und Probleme einer solchen Regelung eingehend zu diskutieren. Aus diesem
Grund nahm sie die Motion entgegen der bundesrätlichen Empfehlung mit 23 zu 11
Stimmen bei 4 Enthaltungen an. 2

MOTION
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Indem eine Landesverweisung in jedem Fall von einem Strafgericht ausgesprochen
werden müsse, bei der Anwendung der Härtefallklausel jedoch teilweise das
Strafbefehlsverfahren angewandt werde, böten die Bestimmungen über die
strafrechtliche Landesverweisung einen verfahrensökonomischen Anreiz, die
Härtefallklausel anzuwenden und auf einen Landesverweis zu verzichten. So begründete
Ständerat Philipp Müller (fdp, AG) seine Motion, mit der er den Bundesrat beauftragen
wollte, die entsprechenden Bestimmungen anzupassen, um den konsequenten Vollzug
von Landesverweisungen sicherzustellen. Der Bundesrat begrüsste die offene
Formulierung des Vorstosses und erklärte sich bereit, künftig als sich notwendig
erweisende Anpassungen vorzunehmen, sollte sich abzeichnen, dass der Wille des
Gesetzgebers in der Praxis nicht umgesetzt werde. Der Ständerat lehnte in der
Herbstsession 2018 zuerst einen Ordnungsantrag Jositsch (sp, ZH) ab, der die Motion
der Kommission zur Vorberatung zuweisen wollte, damit diese die Forderung im
Zusammenhang mit der Revision der Strafprozessordnung beraten könnte. Die
Ratsmehrheit sah eine solche Vorgehensweise nicht als zweckmässig an und wollte sich
direkt zum Anliegen der Motion äussern, die schliesslich oppositionslos angenommen
wurde. 3

MOTION
DATUM: 19.09.2018
KARIN FRICK
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Privatrecht

Nachdem der Nationalrat die Motion Herzog (svp, TG) zur Umsetzung gerichtlicher
Anordnungen durch Ordnungshaft für die Stärkung des Opferschutzes im Frühjahr
2018 angenommen hatte, wurde sie im Herbst desselben Jahres im Ständerat
behandelt. Die RK-SR, welche das Geschäft vorberaten hatte, stellte einstimmig den
Antrag zur Ablehnung der Motion. 2018 sei von beiden Kammern bereits das
Bundesgesetz über den Schutz gewaltbetroffener Personen angenommen worden, so
Kommissionssprecher Daniel Jositsch (sp, ZH). Dieses sehe zur Stärkung des
Opferschutzes Massnahmen wie Annäherungs- und Kontaktverbote vor, die mithilfe
elektronischer Überwachung durchgesetzt werden. Vor der Beratung weiterer
Durchsetzungsmassnahmen wie der Ordnungshaft solle daher erst die
Gesetzesneuerung in Kraft treten und ihre Wirkung entfalten können. Wie der
Kommissionssprecher anfügte, handle es sich bei der Ordnungshaft zudem um eine
eigentliche strafrechtliche Sanktion, welche bei einer Anwendung im Zivilrecht der
verpönten Präventionshaft gleichkomme. Der Ständerat lehnte den Vorstoss schliesslich
mit 29 zu 1 Stimmen ab. 4

MOTION
DATUM: 19.09.2018
CATALINA SCHMID

Innere Sicherheit

In der Frühjahrssession 2017 nahm der Ständerat als Erstrat eine Motion Jositsch (sp,
ZH) zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer
Gewalt an. Die Motion verlangt, der Bundesrat solle gemeinsam mit den Kantonen
aufzeigen, durch welche weitergehenden Massnahmen religiöse Gemeinschaften, die
der Gefahr von terroristischer und extremistischer Gewalt besonders stark ausgesetzt
sind, besser geschützt werden können und welche gesetzlichen Grundlagen dafür
vonnöten wären. Der Bundesrat hatte die Annahme der Motion beantragt; er sei sich
der besonderen Bedrohung einiger religiöser Gemeinschaften und Minderheiten –
insbesondere der jüdischen Gemeinschaften und deren Einrichtungen durch
islamistischen Terror – bewusst und begrüsse eine verstärkte Zusammenarbeit zu deren
Schutz. 5

MOTION
DATUM: 09.03.2017
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2018 hiess auch der Nationalrat die Motion Jositsch (sp, ZH)
zum Schutz religiöser Gemeinschaften vor terroristischer und extremistischer Gewalt
diskussionslos gut. Im Namen der RK-NR unterstrichen Erich von Siebenthal (svp, BE)
und Lisa Mazzone (gp, GE) die hohe Bedeutung der Zusammenarbeit von Bund,
Kantonen und Gemeinden sowie der Polizei, um diese Lücken im verfassungsmässigen
Bevölkerungsschutz zu füllen. Seit 2017 setze sich eine Arbeitsgruppe mit der
Ausarbeitung eines Konzeptes zur Unterstützung von besonders gefährdeten
Minderheiten auseinander und prüfe Möglichkeiten zur Ergänzung des geltenden
Rechts, um die Bundeskompetenzen zu erweitern, so Justizministerin Sommaruga.
Aufgrund der kantonalen Polizeikompetenz liege die Verantwortung zur Umsetzung
solcher Schutzmassnahmen jedoch vorwiegend bei den Kantonen. So sei die Absprache
zwischen Bund und Kantonen unabdingbar. 6

MOTION
DATUM: 07.03.2018
CATALINA SCHMID

Sowohl Bundesrätin Karin Keller-Sutter als auch Daniel Jositsch (sp, ZH) als Sprecher
der SiK-SR beantragten im Ständerat die Ablehnung einer Motion der SVP-Fraktion zum
Umgang mit staatsgefährdenden Personen. Sie argumentierten, dass eine Ausweisung
von Personen, welche die innere und äussere Sicherheit der Schweiz gefährden, bereits
nach geltendem Recht möglich sei. Im Rahmen des von beiden Räten gutgeheissenen
Bundesgesetzes über polizeiliche Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung (PMT)
würden weitere Instrumente wie beispielsweise die Ausschaffungshaft für
ausgewiesene Gefährderinnen und Gefährder eingeführt, so die Justizministerin.
Darüber hinaus sei die Forderung nach einer Präventivhaft in Bezug auf die EMRK-
Konformität problematisch. Eine Minderheit Salzmann (svp, BE) beantragte die
Annahme der Motion. Wie Salzmann im Ständeratsplenum erklärte, sei es doch die
Pflicht des Parlaments, die Bevölkerung vor terroristischen Anschlägen zu schützen. Mit
den bestehenden Instrumenten sei dies präventiv jedoch nicht möglich, weshalb
weitere Massnahmen dringend nötig seien, um «die potenziellen Täter dingfest zu
machen». Dem Mehrheitsantrag folgend lehnte die Kantonskammer den Vorstoss in der
Herbstsession 2020 mit 30 zu 5 Stimmen ab. 7

MOTION
DATUM: 08.09.2020
CATALINA SCHMID
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Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

Nachdem die Motion «Die UNO untergräbt das Fundament unserer Rechtsordnung»
von Dick Marty (fdp, TI) 2010 angenommen worden war, beantragten die
Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte in der Herbstsession 2013 eine
Fristverlängerung um ein Jahr. Nationalrat Marty hatte vom Bundesrat verlangt, dem
UNO-Sicherheitsrat mitzuteilen, dass die Schweiz die Sanktionen, die gegen natürliche
Personen im Rahmen der Terrorbekämpfung beschlossen werden, nicht mehr umsetzen
werde. Die Grundrechte derartiger Personen würden ansonsten stark eingeschränkt,
ohne dass die Betroffenen ein Einsichts- oder Rekursrecht hätten. Laut
Kommissionssprecherin Keller-Sutter (fdp, SG) sei die APK-SR zum Schluss gekommen,
dass das Anliegen der Motion aufrecht erhalten werden müsse, auch wenn bereits
Veränderungen am Sanktionensystem des UNO-Sicherheitsrats vorgenommen worden
seien. Diesem Antrag kamen beide Kammern stillschweigend nach, womit die Motion
ein weiteres Jahr ihre Gültigkeit behielt. 

In den darauffolgenden Jahren wiederholten sich derartige Verlängerungsanträge
aufgrund der anhaltenden Relevanz des Themas sowohl im National-, wie auch im
Ständerat. In der Herbstsession 2016 begründete Daniel Jositsch (sp, ZH) den erneuten
Antrag der APK-SR damit, dass die Kommission die Stossrichtung der Motion zwar für
richtig empfinde, die vorgeschlagene Massnahme aber nicht «der Weisheit letzter
Schluss» sei und deshalb eine vertiefte Auseinandersetzung nötig sei. 

In der Frühjahrssession 2019 wurde die Behandlungsfrist des Geschäfts erneut von
beiden Räten verlängert. Ständerat Filippo Lombardi (cvp, TI) hob im Namen der APK-SR
die Erfolge der Motion hervor, insbesondere die Schaffung des Büros der
Ombudsperson im Jahr 2009. Dadurch wurde es Personen, welche auf einer schwarzen
Liste stehen, möglich, ein Gesuch um Streichung einzureichen. Laut Lombardi wolle
man sich weiterhin für die Effizienz und die Legitimität aller UNO-Sanktionsregime
einsetzen und benötige daher mehr Zeit. 8

MOTION
DATUM: 19.09.2013
AMANDO AMMANN

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Nationalrat hatte die Motion Stamm (svp, AG) zur Verbesserung der Kooperation
bezüglich des Vollzugs von Freiheitsstrafen im Herkunftsland in der Frühjahrssession
2019 stillschweigend angenommen. 
Erst in der Wintersession 2020 beschäftigte sich schliesslich der Ständerat mit der
Motion. Die RK-SR hatte sich im Vorfeld der Session gegen die Motion ausgesprochen,
da die Schweiz ohnehin bereits bestrebt sei, die Zusammenarbeit mit Staaten wie etwa
Italien, Albanien und Bosnien Herzegowina zu verbessern, indem man diese zur
Ratifikation des Zusatprotokolls zum Übereinkommen über die Überstellung verurteilter
Personen bewege. Die Kommission konnte daher keinen zusätzlichen
Gesetzgebungsbedarf erkennen, wie ihr Sprecher Daniel Jositsch (sp, ZH) dem Rat im
Plenum mitteilte. Die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter merkte an, dass der
Bundesrat die Motion in ihrer Stossrichtung unterstütze, er sie aber eigentlich als
bereits umgesetzt erachte. Man arbeite so oder so daran, möglichst viele
Überstellungen durchzuführen, weshalb der Bundesrat nichts dagegen hätte, wenn die
Motion abgelehnt werden würde. Der Ständerat liess sich nicht zweimal bitten und
verwarf die Motion mit 29 zu 7 Stimmen deutlich. 9

MOTION
DATUM: 17.12.2020
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 01.01.21 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Die Absicht, keine modernen Söldner zulassen zu wollen, teilte der Ständerat - er liess
besagte Motion aber dennoch fallen und korrigierte damit den Entscheid des
Nationalrates. Bereits die SiK war mehrheitlich der Ansicht, dass die geltende
Rechtsetzung die anvisierten Fälle bereits abdecke und daher keine Anpassungen
vonnöten seien. Ferner merkte Kommissionssprecher Jositsch (sp, ZH) auch an, dass
zum Vollzug solcher Strafen eine Person überhaupt vorgängig ausfindig gemacht und
auch tatsächlich inhaftiert werden muss, bevor sich die Frage nach einem möglichen
Strafmass stellte. Peter Hegglin (cvp, ZG) vertrat eine andere Sichtweise auf das
Vorhaben und argumentierte mit einer Signalwirkung, die unbedingt gesendet werden
soll. So seien intolerante Kreise und terroristische Organisationen nicht zu dulden und
entsprechend sollte die Unterstützung solcher auch unter Strafe gestellt werden. Mit 12
zu 27 Stimmen unterlag die Motion im Ständerat. 10

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Militärorganisation

Anfang Juni wurde im Ständerat eine Motion Jositsch (sp, ZH) mit dem Titel
Drogensuchtests in der Armee angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Motionär wollte damit durchsetzen, dass auch präventive Drogensuchtests
durchgeführt werden und diese nicht mehr nur in Verdachtsfällen angeordnet werden
können. Drogenkonsum sei in der Armee ebenso ein Thema, wie in der Gesellschaft und
wenn Armeeangehörige im Dienst ständen, seien sie Teil der Staatsgewalt, bedienten
Waffen und lenkten Fahrzeuge. Bei Drogenmissbrauch könnten Dritte gefährdet
werden, weswegen Präventionsmassnahmen nötig seien, so die Einschätzung des
Zürcher Standesvertreters. Der dadurch entstehende Eingriff in die persönliche
Freiheit eines Armeeangehörigen bedarf einer gesetzlichen Grundlage, weswegen der
Weg über eine Motion gewählt worden war. 
Der Bundesrat begrüsste den Vorstoss und beantragte ihn zur Annahme, weswegen im
Ratsplenum keine Debatte nötig wurde. Zudem gab Verteidigungsminister Parmelin in
seiner Stellungnahme im Rat nochmals seiner Offenheit gegenüber dem Vorstoss
Ausdruck, so dass das Geschäft diskussionslos angenommen wurde. 11

MOTION
DATUM: 08.06.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die vom Nationalrat überwiesene Motion für ein grösseres Volumen des
Rüstungsprogramms 2017 angesichts der ausgefallenen BODLUV-Beschaffung fand im
Ständerat keinen Anklang. Bereits seine SiK stellte sich (einstimmig) dagegen. Man wolle
dem Bundesrat und dem VBS nicht die Flexibilität und Handlungsfreiheit nehmen. Es
könne nicht erwartet werden, dass bis zur Publikation des neuen RP neue
Beschaffungsprojekte reif sein würden. Damit folgte die Kommission weitgehend der
bundesrätlichen Meinung. Stattdessen verwies sie zuversichtlich auf den
Bundesbeschluss vom vergangenen März zum Zahlungsrahmen der Armee und auf das
Bekenntnis des Parlaments, dass der Armee über 4 Jahre hinweg gesamthaft CHF 20
Mrd. zur Verfügung stehen werden.
Dem war im Plenum kaum etwas anzufügen. Kommissionssprecher Baumann (cvp, UR)
führte den genannten Bundesbeschluss auch als Hauptargument ins Feld. Das VBS dürfe
eben im Rahmen der Budgetierung Umschichtungen vornehmen. Daniel Jositsch (sp,
ZH) fügte an, dass die Motion nicht aus rein formellen Gründen abgelehnt werden solle,
sondern dass man inhaltlich auch Stellung nehmen und signalisieren müsse, dass man
„den Bundesrat nicht zwingen wolle, innert kürzester Zeit Beschaffungsprojekte
präsentieren zu müssen”. Dem folgte der Ständerat, die Motion wurde fallen gelassen. 12

MOTION
DATUM: 21.09.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die im Juni im Ständerat angenommene Motion Jositsch (sp, ZH) zu präventiven
Drogensuchtests in der Armee fand im Nationalrat keine Mehrheit. Bereits in der SiK-
NR wurde das Geschäft einstimmig abgelehnt, so dass kein anderes Verdikt des
Ratsplenums zu erwarten war. Hauptsächliches Argument gegen die Motion war, dass
die Armee bereits über genügende gesetzliche Grundlagen verfügt, um bei Anzeichen
von Drogenmissbrauch im Dienst Untersuchungen anzuordnen. Vermehrte
Drogensuchtests ohne konkreten Tatverdacht würden hingegen dazu führen, dass das
Vertrauensverhältnis zwischen den Armeeangehörigen und ihren Vorgesetzten gestört
werden könnte. Ebenso wurden Bedenken bezüglich der zu erwartenden Kosten
geäussert.

MOTION
DATUM: 14.12.2016
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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In der Ratsdebatte hielt man sich nicht lange mit dieser Vorlage auf. Nach der klaren
Ansage aus der Kommission schien dies auch nicht nötig zu sein. Verteidigungsminister
Parmelin vertrat zwar auch in der Volkskammer nochmals den bundesrätlichen Antrag
auf Annahme der Motion mit der Versicherung, dass die Regierung eine vorsichtige und
verhältnismässige Umsetzung dieses Anliegens anstreben werde. Das Ziel sei es, so
Parmelin, die Sicherheit im Strassenverkehr oder bei Schiessübungen zu erhöhen.
Damit gelang der Umschwung jedoch nicht, nur 6 Stimmen wurden für die Motion
abgegeben; 158 Nationalräte waren dagegen und 2 enthielten sich. 13

Wirtschaft

Landwirtschaft

Tierhaltung, -versuche und -schutz

La mise en place de la vidéosurveillance dans les abattoirs était au menu du Conseil
des Etats. Le socialiste zurichois Daniel Jositsch a, en effet, proposé à ses consœurs et
confrères de rendre obligatoire la surveillance vidéo dans ces endroits sensibles.
Aujourd'hui, l'exploitant.e de l'abattoir est dans l'obligation de désigner une personne
responsable de garantir le bon déroulement de l'étourdissement et de l'abattage de
l'animal. Cette personne est référente pour les vétérinaires officiels qui procèdent à
des contrôles par sondage. Cette procédure contient des lacunes qui ont été soulevées
à de nombreuses reprises par des organisations de protection des animaux ayant
effectué des enregistrements vidéo de manière clandestine. Chaque raté
d'étourdissement ou de saignée, non détecté par les vétérinaires, mène à une
souffrance énorme pour l'animal, souffrance qui n'a plus lieu d'être selon le sénateur
zurichois. Pour appuyer son propos, Daniel Jositsch a cité un rapport délivré par
l'OSAV, qui constate que des problèmes subsistent encore en Suisse, malgré une
législation sur la protection des animaux exigeante. Conscient que la vidéosurveillance
peut créer des difficultés en termes de protection des données et de droits de la
personnalité, le sénateur a proposé de la réduire aux zones les plus sensibles des
abattoirs. De plus, seules les autorités compétentes auraient accès à ces
enregistrements. 
On l'apprenait dans les journaux, certains abattoirs filment d'ores et déjà les étapes
sensibles de la mise à mort des animaux, à l'image de Micarna – propriété de Migros –
qui a mis en place un tel système dans ses locaux situés à Courtepin. 
Deux membres du groupe du centre, Benedikt Würth (SG) et Marianne Maret (VS) se
sont opposés à la motion lors des débats en chambre, tous deux considérant que cette
mesure est disproportionnée. La sénatrice valaisanne redoute également que cela ne
mène à une généralisation de la vidéosurveillance, des endroits comme les EMS, les
hôpitaux ou les écoles n'étant pas exempt de scandales. 
Le Conseil fédéral s'est également opposé à cette motion, Alain Berset a précisé qu'une
révision de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn) lors de leur abattage
avait été initiée. L'exécutif considère qu'il faut analyser le problème de manière plus
globale, l'instauration d'une obligation de filmer n'ayant qu'une portée symbolique. 
Au final, seul.e.s 5 sénatrices et sénateurs ont soutenu la motion Jositsch, tandis que
32 s'y sont opposé.e.s et 6 se sont abstenu.e.s. 14

MOTION
DATUM: 03.06.2020
KAREL ZIEHLI

1) AB SR, 2016, S. 863 ff.; Kommissionsbericht RK-SR vom 30.08.2016 (16.3002); NZZ, 30.9.16
2) AB SR, 2016, S. 1206 ff.; NZZ, 15.4.16; AZ, 7.10.16; SGT, 6.12.16; NZZ, 15.12.16
3) AB SR, 2018, S. 701 ff.; SGT, 20.9.18
4) AB SR, 2018, S. 712; Bericht RK-SR vom 29.6.18
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